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Inhaltliche Schwerpunkte

❙ Förderrichtlinie Ökologisch/Biologischer Landbau – FRL ÖBL/2023

❙ Rückblick 2023 für Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen – FRL AUK/2023

❙ Anpassungen der FRL AUK/2023, ÖBL/2023, TWN/2023

❙ Teilnahmeantrag Herbst 2023 für das Antragsjahr 2024

❙ Antragstellung in DIANAweb

❙ Sonstiges
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Förderrichtlinie Ökologisch/Biologischer Landbau

FRL ÖBL/2023

(Frau Timmermann)
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❙ Stellung eines Teilnahmeantrag nur für Landwirte erforderlich, 

die ab 01.01.2024 neu an der Förderung für den 

ökologisch/biologischen Landbau teilnehmen wollen

❙ Teilnahmeantrag ist nicht erforderlich für Landwirte, 

❙ die im März 2023 eine Teilnahmebestätigung für die FRL ÖBL/2023 mit einem 

bestätigtem Verpflichtungszeitraum bekommen haben und

die ÖBL-Förderung im Sammelantrag beantragt haben

Information zum Teilnahmeantrag

Fördermaßnahmen nach FRL ÖBL/2023
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❙ Flächen müssen im Freistaat Sachsen liegen 

❙ Mindestschlaggröße 0,3 ha

❙ Förderung für zulässige Kulturarten

❙ keine Förderung für Brachen, Stilllegungsflächen, Landschaftspflege

❙ keine Förderung für Ackerlandschläge in der Kulisse der PflanzenSchAVO

❙ jährliche Vorlage des Öko-Kontrollblattes im Januar des Folgejahres

❙ Führung schlagbezogener Angaben:

❙ in digitaler Form für die beantragten Flächen

❙ Bereitstellung dieser für Kontrollen über den gesamten Verpflichtungszeitraum

❙ Mindestvorgaben sind im Internet veröffentlicht

❙ Tool in DIANAweb zum Erfassen und Bearbeiten oder eigene Firmware

Allgemeine Fördervoraussetzungen

Fördermaßnahmen nach FRL ÖBL/2023
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❙ jährliche Zuwendungen:

❙ Transaktionskostenzuschlag: 40 €/ha, max. 550 €

❙ Transaktionskosten teilkompensieren die Aufwendungen der Begünstigten für 

besondere Aufzeichnungspflichten, Dokumentationsvorgaben und Umsetzung 

von Vorbeugemaßnahmen im Rahmen des Kontrollverfahrens nach VO (EU) 2018/848 

(„Bio-Kontrollen“)

Allgemeine Fördervoraussetzungen

Fördermaßnahmen nach FRL ÖBL/2023

Beibehaltung Einführung

Ackerland 230 €/ha 335 €/ha

Grünland 230 €/ha 335 €/ha

Gemüse 413 €/ha 485 €/ha

Dauerkulturen 890 €/ha 1.410 €/ha
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❙ Kombinationen:

❙ AUK: beide Prämien AUK und ÖBL werden gezahlt oder

❙ ÖBL-Prämie wird bei AUK-Prämie abgezogen - Neu: verringerter Abzug

Allgemeine Fördervoraussetzungen

Fördermaßnahmen nach FRL ÖBL/2023
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Informationen zur aktuellen Änderung 

FRL AUK/2023 - Prämienanpassungen

❙ Zahlungen reduzierter Prämien bei Kombination mit FRL ÖBL/2023 ab Antragsjahr 2024

*

Maßnahme Prämie (alt) 

[EUR/ha]

Prämie (ab 2024) 

[EUR/ha]

GL 2a – Angepasste Grünlandnutzung in Überflutungsauen 134 244

GL 5a – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – erste Mahd ab 1. Juni 167 235

GL 5b – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – erste Mahd ab 15. Juni 192 264

GL 5c – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – erste Mahd 

ab 1. Juli bzw. 1. August

252 384

GL 5d – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – mindestens zwei

Nutzungen pro Jahr - Nutzungspause

304 441

GL 6 – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung - Aushagerung 81 107
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❙ Kombinationen:

❙ AUK: beide Prämien AUK und ÖBL werden gezahlt oder

❙ ÖBL-Prämie wird bei AUK-Prämie abgezogen - Neu: verringerter Abzug

❙ Ausgleichszulage: ohne Abzug bei ÖBL

❙ Öko-Regelungen: 

❙ ohne Abzug bei ÖBL: ÖR1c, ÖR1d, ÖR2, ÖR3, ÖR5 (4 Kennarten), ÖR7 

❙ Teilabzug bei ÖBL: ÖR4 (Extensivierung DGL) -> ÖBL-Prämie: 180 €/ha

❙ Vollabzug bei ÖBL: ÖR6 (Verzicht auf PSM)  

-> ÖBL-Prämie wird um den ÖR6-Betrag von 130 €/ha bzw. 50 €/ha gekürzt 

Allgemeine Fördervoraussetzungen

Fördermaßnahmen nach FRL ÖBL/2023
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❙ Brachen, die zur Erfüllung der Konditionalität GLÖZ 8 angemeldet werden,

sind in dem geforderten Anteil (4 Prozent der Ackerfläche des Betriebes)

ab 2024 förderfähig (ÖBL-Prämie 230 €/ha) 

❙ Erinnerung: Stilllegungsverpflichtung gilt auch für ÖBL-Betriebe

auf 4 % des Ackerlandes und/oder 

durch Anmeldung von Landschaftselementen auf Ackerland des Betriebes

❙ ÖBL-Förderung auf Brachen nicht für freiwillige/zusätzliche Stilllegung 

(von der Pflicht zur Stilllegung befreite Landwirtschaftsbetriebe)

Änderung der Förderrichtlinie – gültig für 2024

Fördermaßnahmen nach FRL ÖBL/2023
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Rückblick 2023

für Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

FRL AUK/2023

(Frau Rebisch)
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❙ Probleme Teilnahmeantrag (fehlender Kulissenabgleich, neue Kulissen)

❙ Teilnahmebestätigung im Frühjahr 2023 (Teil A und B, keine Prüfung)

❙ Maßnahmeumfang (Obergrenze für 1. Auszahlungsantrag) und Verpflichtungszeitraum

❙ Beihilfeerklärung Biotoppflege (Größe Unternehmen, Ausdruck Teil A für Unterlagen)

❙ Antragsunstimmigkeiten (Differenz Maßnahmen Teilnahmeantrag/Auszahlungsantrag Mai, 

Kombinationen mit Ökoregelungen, Maßnahmenwechsel GL 1)

❙ betroffene Betriebe per Mail informiert, da evtl. neuer Teilnahmeantrag notwendig

Rückblick AUK/2023 im Antragsjahr 2023
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Anträge nach FRL AUK/2023 in der ISS Pirna

Auslastung der Maßnahmen AL 5b und AL 5c in Sachsen sehr hoch – deshalb FRL Änderung AUK mit Obergrenze (siehe Folie 28) 
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Anträge nach FRL AUK/2023 in der ISS Pirna
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❙ Anzahl VOK Betriebe sehr hoch in 2023 in der ISS Pirna

❙ Schlagbezogene Angaben (digital, neu Deckblatt mit Übersicht)

❙ Schlagaufteilung bei gleichen Maßnahmen vermeiden

❙ Technik bei speziellen Verpflichtungen genau eintragen

Beispiel: Mahd mit Mähwerk auf 2,5 ha  Messerbalkenmähwerk oder Mähwerk ohne 

Aufbereiter auf 2,25 ha (ungenutzte Bereiche 

abziehen) oder mit dem Vermerk abzügl. 

„ungenutzte Bereiche“

Hinweise nach der VOK 2023
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Bitte Eintragungen bei Ausnahmegenehmigungen vornehmen und Belege zuordnen und Ablagen für späteren Kontrollen 
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❙ Schlagbezogene Angaben (digital, neu Deckblatt mit Übersicht)

❙ Vorsicht bei AL 1 – Neuansaat bei Neueinstieg notwendig

❙ Vorsicht bei Maßnahme-Kombinationen – die höhere Auflage ist einzuhalten

❙ Beispiel: AL 5c (mehrjährige Blühfläche ohne Auflage zur Beräumung) und

AL 10 (Faunaschonende Mahd mit Beräumung und Abtransport)

Hinweise nach der VOK 2023
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❙ GL 7 Staffelmahd auf GL – ohne Kombi mit anderen Maßnahmen Anzeige der 1. Teilmahd

❙ GL Maßnahmen mit Mahd incl. Beräumung und Abtransport

❙ mechanische Pflege GL Maßnahmen (Schleppen, Walzen, Striegeln)

❙ Pflege nur zwischen 15.9.- 1.4. (Tiefland) bzw. 15.4. (Bergland), Ausnahmen mit Genehmigung 

möglich

❙ 50 % Regelung gilt ab 16.10.2023 nur noch für Flächen mit Maßnahmen GLB

❙ Belassen von ungenutzten Bereichen beachten, müssen bei ausschließlicher Mahd auch 

überjähriger stehen bleiben

Hinweise nach der VOK 2023
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❙ Antragstellung für das prioritäre Teilvorhaben „Insektenschonende Mähtechnik“ der FRL NE in der 

44. KW eröffnet

❙ Bearbeitungszeit der Bewilligung unter dem Vorbehalt der produktiven Auslieferung des DV-

Programms Agriförder 3 (zur Antragserfassung und Bewilligung)

❙ Sachsen: FRL AUK/2023 ist bezüglich der Technik abschließend (Messerbalken, Freischneider)

❙ angefragte Mähtechnik des NABU für Sachsen nicht anerkannt

Stand bezüglich Messerbalkenmähwerk
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❙ Ausgleich für Kosten und Einkommensverluste für PSM-Verbote in NATURA-2000-Gebieten

❙ Ziel: Antragstellung in 2024 und Auszahlung in 2025 (Kabinettsverfahren zur Aufnahme in die FRL 

AUK/2023 noch ausstehend)

❙ Kulisse in DIANAweb einsehbar

❙ Neu ab 2024: Beantragung von Ackermaßnahmen AL 6a, AL 6b und AL 7 mit verringerten 

Prämiensätzen möglich

❙ Vorsicht: Teilnahmeantrag notwendig, wenn die Maßnahmen bisher nicht bestätigt und 

beantragt

Erschwernisausgleich Pflanzenschutz
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Anpassungen der FRL AUK/2023, ÖBL/2023, TWN/2023

(Frau Arp)
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Anpassungen der FRL AUK, ÖBL, TWN

Änderungsrichtlinien

❙ erste Änderungsrichtlinien wurden erlassen für die FRL AUK/2023, ÖBL/2023, TWN/2023

❙ traten mit Unterzeichnung in Kraft zum 16. Oktober 2023

❙ Veröffentlichung im Sächsischen Amtsblatt erfolgte am 02. November 2023 (Nr. 44)

 Änderungen gelten teils ab 16. Oktober 2023 und teils ab Antragsjahr (AJ) 2024



23 | 14./16. November 2023 | ISS Pirna

Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

FRL AUK/2023
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Allgemeine Bestimmungen

Antragstellung - Teilnahmeantrag 

(TnA)

Anpassung Teilnahmeantrag:

Für die Gewährung einer Zuwendung nach dieser Förderrichtlinie ist ein 

Teilnahmeantrag vor Beginn der Verpflichtungen

für die beabsichtigten Maßnahmen und Flächenumfänge notwendig. 

Sofern im Verpflichtungszeitraum weitere Maßnahmen beantragt 

werden, ist vor Beginn der Verpflichtungen ein weiterer 

Teilnahmeantrag notwendig. 

ab AJ 2024

(mit TnA 2024)

Streichung Erweiterungs- und Ersetzungsantrag im Rahmen TnA:

Sofern im Verpflichtungszeitraum weitere Maßnahmen beantragt oder 

weitere Flächen in die Verpflichtung genommen werden, ist ein 

Erweiterungsantrag notwendig. Wird eine Umwandlung in eine 

naturschutzfachlich höherwertigere Maßnahme auf fachliche Empfehlung 

der Naturschutzfachbehörde während des laufenden 

Verpflichtungszeitraumes vorgenommen, ist ein Ersetzungsantrag 

notwendig.

ab AJ 2024

(mit TnA 2024)

Hinweis: Teilnahmeantrag je Maßnahme einmalig im Zeitraum 01. November bis 15. Dezember vor Beginn der Verpflichtung
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Allgemeine Bestimmungen

Antragstellung - Auszahlungsantrag 

(AzA)

Ergänzung:

Sofern im Verpflichtungszeitraum weitere Flächen für eine bereits  

bewilligte Maßnahme in die Verpflichtung genommen werden sollen,

ist die Erweiterung im Rahmen des Auszahlungsantrags zu beantragen 

(Erweiterungsantrag). 

Erweiterungsanträge sind ab dem zweiten Verpflichtungsjahr zulässig.

Wird eine Umwandlung in eine naturschutzfachlich höherwertigere 

Maßnahme auf fachliche Empfehlung der Naturschutzfachbehörde 

während des laufenden Verpflichtungszeitraumes vorgenommen, ist die 

höherwertige Maßnahme im Rahmen des Auszahlungsantrages zu 

beantragen.

ab AJ 2024

Hinweis: Auszahlungsantrag jährlich bis 15. Mai im Rahmen des Sammelantrags, beinhaltet auch Erweiterungs- und Ersetzungsantrag
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Allgemeine Bestimmungen

Kombination von AUK-Maßnahmen Klarstellung bzgl. Streifenmaßnahmen:

In einem Verpflichtungsjahr können maximal zwei verschiedene flächige

Maßnahmen sowie 

eine Maßnahme, die auf Nebennutzungsflächen (z. B. Streifen) 

durchgeführt wird 

gemäß Teil A dieser Förderrichtlinie auf einem Bruttoschlag gefördert 

werden.

ab AJ 2024

Flächenzugänge Anpassung/Streichungen auf Grund geändertem Antragsverfahren:

Flächenzugänge für bereits bewilligte Maßnahmen sind förderfähig, 

wenn hierfür ein entsprechender Erweiterungsantrag zum Teilnahmeantrag 

gestellt wurde und diese bewilligt werden.

Hinweise:

• gilt für ortsfeste und rotierende Maßnahmen gleichermaßen

• Flächenerweiterungen ab 2. Verpflichtungsjahr werden im 

Erweiterungsantrag (d. h. zum Auszahlungsantrag im Sammelantrag) 

beantragt

ab AJ 2024
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Allgemeine Bestimmungen

Verpflichtungszeitraum - allgemein Anpassung auf Grund geändertem Antragsverfahren:

Für Flächen, die auf Grund eines Erweiterungsantrages im Rahmen des 

Auszahlungsantrages neu in die Verpflichtung genommen werden, müssen 

alle Förderverpflichtungen der betroffenen Maßnahme ab 1. Januar des 

aktuellen Antragsjahres eingehalten werden.

ab AJ 2024

Verpflichtungszeitraum - Anpassung Änderung bei Flächenerweiterungen mehr als 50 Prozent:

Werden im Verpflichtungszeitraum Flächenerweiterungen für die gleiche 

Maßnahme beantragt, 

beginnt ein neuer fünfjähriger Verpflichtungszeitraum, wenn der 

Umfang der Flächenerweiterung mehr als 50 Prozent, 

bezogen auf den erstmaligen Bewilligungsumfang (Bewilligungsbescheid

des ersten Auszahlungsantrages) in Hektar, 

beträgt.

(bisher: verlängerte sich der Verpflichtungszeitraum um weitere fünf Jahre)

ab AJ 2024
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Maßnahmen auf Ackerland

AL 5a, b, c

Brache bzw. Blühfläche auf Ackerland

Streichung Mitglied EZO OG:

Bei … dürfen die Begünstigten kein Mitglied einer Erzeugerorganisation im 

Sektor Obst und Gemüse gemäß …sein.

ab 16.10.2023,

d.h. ab AJ 2023

AL 5b

Selbstbegrünte mehrjährige Brache,

AL 5c

Mehrjährige Blühfläche auf Ackerland

Einführung betriebliche Obergrenze:

Die Maßnahme kann maximal im Umfang von drei Prozent des 

Ackerlandes des antragstellenden Betriebes gefördert werden. 

ab AJ 2024,

(gilt nicht bei Einstieg im    

AJ 2023 für die folgenden 

Verpflichtungsjahre)

AL 5c

Mehrjährige Blühfläche auf Ackerland

Ergänzung bei Schröpfschnitt:

im ersten Verpflichtungsjahr beziehungsweise nach der gegebenenfalls 

notwendigen Neuansaat sind ganzflächige Schröpfschnitte 

im Zeitraum ab 1. Juli zulässig

ab AJ 2024

Änderung bei Pflegeschnitt:

jährlich ab dem zweiten Verpflichtungsjahr Durchführung eines 

Pflegeschnitts im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Juli (bisher 15. Juni)

ab AJ 2024



29 | 14./16. November 2023 | ISS Pirna

Anpassungen der FRL AUK/2023

Maßnahmen auf Grünland

GL 2b

Neues Dauergrünland aus Ackerland vor allem  

in Überflutungsauen und auf Moorflächen

Ergänzung:

vor allem in Überflutungsauen und auf Moorflächen  Kulissenerweiterung
ab AJ 2024

Streichung:

Förderung erfolgt nur auf Flächen, die gemäß der FRL NE/2023 festgesetzt 

sind

Hinweis:

geförderte Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland über FRL NE/2023 

weiterhin verpflichtend

ab AJ 2024

GL 3a, b

Offenlandbiotope mit partieller Pflege und 

einjähriger bzw. zweijähriger Nutzungspause 

auf den Teilflächen

Ergänzung:

keine Nach- und Übersaaten
ab 16.10.2023
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Maßnahmen auf Grünland

GL 3a, b

Offenlandbiotope mit partieller Pflege und 

einjähriger bzw. zweijähriger Nutzungspause 

auf den Teilflächen,

GL 4a, b

Naturschutzgerechte Hütehaltung oder 

Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen,

Naturschutzgerechte Beweidung mit 

Raufutterfressern,

GL 5a, b, c, d, e

Spezielle artenschutzgerechte 

Grünlandnutzung,

GL 6

Spezielle artenschutzgerechte 

Grünlandnutzung – Aushagerung

Anpassung bei mechanischer Grünlandpflege - Streichung:

Eine mechanische Grünlandpflege (…) ist nur zwischen dem 15. September 

und dem 1. April (Tiefland) beziehungsweise 15. April (Bergland) auf maximal 

50 Prozent der Fläche mit Ausnahme der belassenen, ungenutzten Bereiche 

zulässig (…).

ab 16.10.2023

Hinweis: diese Anpassung gilt nicht bei den Maßnahmen der Biotoppflegemahd (GLB 1a, b, c, d und GLB 2a, b, c)
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Anpassung der Zuwendungen ab Antragsjahr 2023

AUK-Maßnahme Prämie (alt) 

[EUR/ha]

Prämie (aktuell) 

[EUR/ha]

GLB 1a - Biotoppflegemahd mit Erschwernis – mindestens einmal jährliche Mahd mit mittlerer 

Erschwernis

734 708

GLB 1b - Biotoppflegemahd mit Erschwernis – mindestens einmal jährliche Mahd mit hoher 

Erschwernis

1.539 1.640

GLB 1c - Biotoppflegemahd mit Erschwernis – mindestens einmal jährliche Mahd mit sehr hoher 

Erschwernis

3.573 3.579

GLB 1d - Biotoppflegemahd mit Erschwernis – mindestens einmal jährliche Mahd mit extrem hoher 

Erschwernis

6.095 6.093

GLB 2a - Biotoppflegemahd mit Erschwernis – mindestens zweimal jährliche Mahd mit mittlerer 

Erschwernis

888 862

GLB 2b - Biotoppflegemahd mit Erschwernis – mindestens zweimal jährliche Mahd mit hoher 

Erschwernis

2.234 2.334

GLB 2c - Biotoppflegemahd mit Erschwernis – mindestens zweimal jährliche Mahd mit sehr hoher 

Erschwernis

5.393 5.399
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Anpassung der Zuwendungen ab Antragsjahr 2024

AUK-Maßnahme Prämie (alt) 

[EUR/ha]

Prämie (ab 2024) 

[EUR/ha]

AL 3 - Umweltgerechte Produktionsverfahren des Ackerfutter- und Leguminosenanbaus in 

Kombination mit ÖR2

154 139

AL 5b - Selbstbegrünte mehrjährige Brache auf Ackerland 540 490

AL 6a - Naturschutzgerechte Ackerbewirtschaftung für wildkrautreiche Äcker in der Kulisse der 

Pflanzenschutzanwendungsverordnung*

- 249

AL 6b - Naturschutzgerechte Ackerbewirtschaftung für Vögel der Feldflur in der Kulisse der 

Pflanzenschutzanwendungsverordnung*

- 279

AL 7 - Artenreicher Ackerrandstreifen in der Kulisse der Pflanzenschutzanwendungsverordnung* - 304

* in 2023 war Beantragung in der Kulisse der Pflanzenschutzanwendungsverordnung ausgeschlossen 
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Anpassungen der FRL AUK/2023

Anpassung der Zuwendungen ab Antragsjahr 2024

AUK-Maßnahme Prämie AUK

ohne Kombi ÖBL 

[EUR/ha]

Prämie (alt – mit 

Kombi ÖBL) 

[EUR/ha]

Prämie (ab 2024 –

mit Kombi ÖBL) 

[EUR/ha]

GL 2a – Angepasste Grünlandnutzung in Überflutungsauen 364 134 244

GL 5a – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – erste Mahd ab 1. Juni 397 167 235

GL 5b – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – erste Mahd ab 15. Juni 422 192 264

GL 5c – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – erste Mahd 

ab 1. Juli bzw. 1. August

482 252 384

GL 5d – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung – mindestens zwei

Nutzungen pro Jahr - Nutzungspause

534 304 441

GL 6 – Spezielle artenschutzgerechte Grünlandnutzung - Aushagerung 311 81 107

❙ Zahlungen reduzierter Prämien bei Kombination mit FRL ÖBL/2023
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Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau

FRL ÖBL/2023

siehe Folie 10
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Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz

FRL TWN/2023
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Anpassungen der FRL TWN/2023

Allgemeine Bestimmungen

Antragstellung - Teilnahmeantrag 

(TnA)

Anpassung Teilnahmeantrag:

Für die Gewährung einer Zuwendung nach dieser Förderrichtlinie ist ein 

Teilnahmeantrag vor Beginn der Verpflichtungen für die beabsichtigten 

Maßnahmen und Flächenumfänge notwendig. 

Sofern im Verpflichtungszeitraum weitere Maßnahmen beantragt 

werden, ist vor Beginn der Verpflichtungen ein weiterer 

Teilnahmeantrag notwendig. 

ab AJ 2024

(mit TnA 2024)

Streichung Erweiterungs- und Ersetzungsantrag im Rahmen TnA:

Sofern im Verpflichtungszeitraum weitere Maßnahmen beantragt oder 

weitere Flächen in die Verpflichtung genommen werden, ist ein 

Erweiterungsantrag notwendig. Wird eine Umwandlung in eine 

naturschutzfachlich höherwertigere Maßnahme auf fachliche Empfehlung 

der Naturschutzfachbehörde während des laufenden 

Verpflichtungszeitraumes vorgenommen, ist ein Ersetzungsantrag 

notwendig.

ab AJ 2024

(mit TnA 2024)

Hinweis: Teilnahmeantrag je Maßnahme einmalig im Zeitraum 01. November bis 15. Dezember vor Beginn der Verpflichtung
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Anpassungen der FRL TWN/2023

Allgemeine Bestimmungen

Antragstellung - Auszahlungsantrag 

(AzA)

Ergänzung:

Sofern im Verpflichtungszeitraum weitere Flächen für eine bereits  

bewilligte Maßnahme in die Verpflichtung genommen werden sollen, ist   

die Erweiterung im Rahmen des Auszahlungsantrags zu beantragen 

(Erweiterungsantrag). 

Erweiterungsanträge sind ab dem zweiten Verpflichtungsjahr zulässig.

Wird eine Umwandlung in eine naturschutzfachlich höherwertigere 

Maßnahme auf fachliche Empfehlung der Naturschutzfachbehörde 

während des laufenden Verpflichtungszeitraumes vorgenommen, ist die 

höherwertige Maßnahme im Rahmen des Auszahlungsantrages zu 

beantragen.

ab AJ 2024

Hinweis: Auszahlungsantrag jährlich bis 15. Mai im Rahmen des Sammelantrags, beinhaltet auch Erweiterungs- und Ersetzungsantrag
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Anpassungen der FRL TWN/2023

Allgemeine Bestimmungen

Verpflichtungszeitraum - allgemein Anpassung auf Grund geändertem Antragsverfahren:

Für Flächen, die auf Grund eines Erweiterungsantrages im Rahmen des 

Auszahlungsantrages neu in die Verpflichtung genommen werden, müssen 

alle Förderverpflichtungen der betroffenen Maßnahme ab 1. Januar des 

aktuellen Antragsjahres eingehalten werden.

ab AJ 2024

Verpflichtungszeitraum - Anpassung Änderung bei Flächenerweiterungen mehr als 50 Prozent:

Werden im Verpflichtungszeitraum Flächenerweiterungen für die gleiche 

Maßnahme beantragt, 

beginnt ein neuer fünfjähriger Verpflichtungszeitraum, wenn der 

Umfang der Flächenerweiterung mehr als 50 Prozent, 

bezogen auf den erstmaligen Bewilligungsumfang (Bewilligungsbescheid

des ersten Auszahlungsantrages) in Hektar, 

beträgt.

(bisher: verlängerte sich der Verpflichtungszeitraum um weitere fünf Jahre)

ab AJ 2024
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Anpassungen der FRL TWN/2023

Förderverpflichtungen

T 2

Naturschutzgerechte 

Teichbewirtschaftung – Artenschutz 

und Lebensräume,

T 3

Naturschutzgerechte 

Teichbewirtschaftung – Zielertrag 

Klarstellung Bau von Stegen und Zäunen:

kein Neubau von Stegen und Zäunen 1) im Uferbereich sowie auf 

Teichdämmen

1) außer Prädatorenschutzzäune, für welche erforderliche Genehmigungen 

vorliegen, sie gehören zu den teichwirtschaftlichen Anlagen

ab AJ 2024

Ergänzung zu Ausnahmen:

Weitere Ausnahmen von einzelnen Förderverpflichtungen sind nur in 

begründeten Einzelfällen möglich, wenn die Zielstellung der 

ursprünglichen Förderverpflichtung weiterhin gegeben ist. 

ab AJ 2024

T 2,

T 3,

T 4

Naturschutzteiche

Ein Wechsel der attribuierten Stauhaltungsvarianten im laufenden 

Verpflichtungsjahr ist bis zum 30.09. über einen neuen Export in 

DIANAweb anzuzeigen, 

ab dem 01.10. muss die Anzeige bei der zuständigen 

Bewilligungsbehörde über das Formblatt „Ausnahmegenehmigung“

erfolgen. 

ab 16.10.2023
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Anpassungen der FRL TWN/2023

Förderverpflichtungen

T 3

Naturschutzgerechte 

Teichbewirtschaftung – Zielertrag,

T 4a

Naturschutzteiche nur mit 

Friedfischbesatz

Ergänzung bei Zufütterung:

Zufütterung nur mit Getreide, Leguminosen oder Ölpflanzen, keine 

Mischfuttermittel außer Erhaltungsfütterung im Winter und zur 

Satzfischkonditionierung

ab 16.10.2023

Pflege der Wirtschaftswege Streichung des Verbotes zum Einsatz Schlegelmäher:

der Einsatz des Schlegelmähers ist bei Teichen mit naturschutzgerechter 

Teichbewirtschaftung und Pflege (Maßnahmen T 2 bis T 3) im Zeitraum 1. 

Februar bis 31. Juli für die Pflege der Wirtschaftswege verboten 

ab AJ 2024

Grabenpflege Änderung des Pflegezeitraums von Entkrautung und Grundberäumung:

zulässig im Zeitraum: 1. Juni bis 30. November (bisher 1. Juli)

Hinweis: Ausnahmen sind nach Genehmigung der Bewilligungsbehörde im

Einvernehmen mit der Naturschutzfachbehörde möglich

ab AJ 2024
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Teilnahmeantrag 2024

(Frau Rebisch)
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❙ Zeitraum: 01.11. – 15.12.2023 Ausschlusstermin! digital über DIANAweb

❙ erforderlich für:

❙ Neuantragsteller in FRL AUK/2023, ÖBL/2023, TWN/2023

❙ Neue Maßnahmen, für die bisher kein Teilnahmeantrag gestellt wurde

❙ Maßnahmen für den Auszahlungsantrag 2024 für die bereits ein Teilnahmeantrag gestellt 

wurde, die aber nicht im Auszahlungsantrag Mai 2023 beantragt wurden

❙ notwendige Korrekturpunkte Naturschutz – ausschließlich über den Teilnahmeantrag möglich

❙ Bei notwendiger Änderung der Maßnahme oder bei Anpassung des Schlages an die 

Kulisse

Teilnahmeantrag 2024
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Teilnahmeantrag 2024 Beispiele

Teilnahmeantrag 2023

1.11.22-31.12.22

Sammelantrag 2023

bis 15.5.23

Teilnahmeantrag 2024

1.11.23-15.12.23

Sammelantrag 2024

bis 15.5.2024

10 ha GL 4a 10 ha GL 4a 10 ha GL 4a

5 ha GL 1a 5 ha GL 1a

10 ha GL 4a Kein Antrag GL 4a 10 ha GL 4a 10 ha GL 4a

10 ha GL 4a 10 ha GL 5a 10 ha GL 5a 10 ha GL 5a

nicht erforderlich
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Teilnahmeantrag 2024 Beispiele

Teilnahmeantrag 2023

1.11.22-31.12.22

Sammelantrag 2023

bis 15.5.23

Teilnahmeantrag 2024

1.11.23-15.12.23

Sammelantrag 2024

bis 15.5.2024

10 ha GL 1a 10 ha GL 1b 10 ha GL 1b

10 ha GL 1b 10 ha GL 1a 10 ha GL 1a10 ha GL 1a

10 ha GL 1b 10 ha GL 1b

nicht erforderlich
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Teilnahmeantrag 2024 Beispiele

Teilnahmeantrag 2023

1.11.22-31.12.22

Sammelantrag 2023

bis 15.5.23

Teilnahmeantrag 2024

1.11.23-15.12.23

Sammelantrag 2024

bis 15.5.2024

10 ha GLB 1b 10 ha GLB 1a
Erschwernis geändert

10 ha GLB 1a

10 ha GLB 1a_2

10 ha GLB 1a

10 ha GLB 1a_3 
Variante geändert

10 ha GLB 1a_3 nicht erforderlich

10 ha GLB 1a 10 ha GLB 2a
Maßnahme geändert

10 ha GLB 2a 10 ha GLB 2a
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❙ nicht erforderlich für:

❙ Flächenerweiterungen von im TnA bestätigten und im Mai beantragten Maßnahmen 

(Erweiterungsantrag)

Teilnahmeantrag 2024
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Teilnahmeantrag 2024 Beispiel ohne Teilnahmeantrag

Teilnahmeantrag 2023

1.11.22-31.12.22

Sammelantrag 2023

bis 15.5.23

Teilnahmeantrag 2024

1.11.23-15.12.23

Sammelantrag 2024

bis 15.5.2024

10 ha GL 4a 10 ha GL 4a 14 ha GL 4a

10 ha GL 4a 19 ha GL 4a
neuer VZ 5 Jahre,

da plus > 50%

bzgl. 1. Auszahlungs-

antrag

15 ha GL 4a nicht erforderlich

nicht erforderlich
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❙ nicht erforderlich für:

❙ Flächenerweiterungen von im TnA bestätigten und im Mai beantragten Maßnahmen

❙ Maßnahmewechsel aus naturschutzfachlichen Gründen – Maßnahme wird nicht mehr 

angeboten, ein Verpflichtungszeitraum wurde aber festgelegt (Ersetzungsantrag)

❙ Betriebswechsel, Abgabe von Flächen mit bestätigter und beantragter Maßnahme –

Teilnahmeantrag wird vom Übernehmer ganz oder teilweise übernommen (Anzeige über 

Sammelantrag Mai)

Teilnahmeantrag 2024



49 | 14./16. November 2023 | ISS Pirna

❙ Was ist neu?

❙ Werkzeug Abfrage von Ebeneninformation (wieder) eingebunden

❙ neue Toleranzformel – damit werden größere Abweichungen hinsichtlich Lage Schlag zu 

Kulissen toleriert

❙ Flächenverwalter  Antragsschläge aus Endebene des letzten Antrags (keine Teilflächen)

❙ Übersicht in Flächenbezogene Angaben: Zusammenfassung beantragter Maßnahmen

❙ in der Maßnahmenübersicht (Dokumentenbaum) sind die neuen Prämienhöhen abgebildet

Teilnahmeantrag 2024
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Antragstellung in DIANAweb

(Frau Griesbach)
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Sonstiges
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Internetseiten der Förderrichtlinien:

❙ FRL AUK/2023 - https://www.lsnq.de/auk2023

❙ FRL ÖBL/2023 - https://www.lsnq.de/oebl2023

❙ FRL TWN/2023 - https://www.lsnq.de/twn2023

Internetseiten der drei Standorte des FBZ Nossen:

❙ ISS Pirna - https://www.lfulg.sachsen.de/iss-pirna-10833.html

❙ ISS Großenhain - https://www.lfulg.sachsen.de/iss-grossenhain-10914.html

❙ FBZ Nossen, Sitz Döbeln - https://www.lfulg.sachsen.de/fbz-nossen-10317.html

https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/foerderrichtlinie-agrarumwelt-und-klimamassnahmen-frl-auk-2023-11982.html
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/foerderrichtlinie-oekologischer-biologischer-landbau-frl-oebl-2023-11988.html
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/foerderrichtlinie-teichwirtschaft-und-naturschutz-frl-twn-2023-11991.html
https://www.lfulg.sachsen.de/iss-pirna-10833.html
https://www.lfulg.sachsen.de/iss-grossenhain-10914.html
https://www.lfulg.sachsen.de/fbz-nossen-10317.html
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Hinweise ISS Pirna:

Für die Fragen rund um die FRL AUK, ÖBL und TWN zuständig in der ISS Pirna:

❙ Frau Kathrin Rebisch 

erreichbar unter 03501/7996-43 oder kathrin.rebisch@smekul.sachsen.de

❙ Frau Kati Griesbach 

erreichbar unter 03501/7996-37 oder kati.griesbach@smekul.sachsen.de

❙ Frau Katrin Timmermann 

erreichbar unter 03501/7996-20 oder katrin.timmermann@smekul.sachsen.de

Weitere Veranstaltungen:

❙ 11.12.2023, 18:00 Uhr (Online) und 12.12.2023, 10:00 Uhr (Präsenz) 

„Das erste Jahr Konditionalität - wie geht es weiter?“

❙ Anmeldung im Beteiligungsportal Sachsen: 

https://mitdenken.sachsen.de/1036849

https://mitdenken.sachsen.de/1036880

mailto:kathrin.rebisch@smekul.sachsen.de
mailto:kati.griesbach@smekul.sachsen.de
mailto:katrin.timmermann@smekul.sachsen.de
https://mitdenken.sachsen.de/1036849
https://mitdenken.sachsen.de/1036880
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Hinweise ISS Großenhain:

Ansprechpartnerinnen:

Maßnahme

Name Vorname Vorwahl Anschluss Durchwahl

AUK Klein Sindy 03522 311 310

Runge Kathlen 03522 311 421

Teichmann Daniela 03522 311 409

Heumann Sophie 03522 311 319

ÖBL Runge Kathlen 03522 311 421

Klein (Vertreterin) Sindy 03522 311 310

TWN Teichmann Daniela 03522 311 409

Runge (Vertreterin) Kathlen 03522 311 421 Kathlen.Runge@smekul.sachsen.de

verantwortliche/r Mitarbeiter/in Telefon

Sindy.Klein@smekul.sachsen.de

Daniela.Teichmann@smekul.sachsen.de

Sophie.Heumann@smekul.sachsen.de

Kathlen.Runge@smekul.sachsen.de

Kathlen.Runge@smekul.sachsen.de

Daniela.Teichmann@smekul.sachsen.de

Sindy.Klein@smekul.sachsen.de

E-Mail
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Hinweise FBZ Nossen:

Ansprechpartnerinnen:

Katharina Heinzig 
Telefon: 03431 7147-62 
E-Mail: katharina.heinzig@smekul.sachsen.de 
 
Katharina Naumann 
Telefon: 03431 7147-53 
E-Mail: katharina.naumann@smekul.sachsen.de 
 
Katrin Schlegel 
Telefon: 03431 7147-65 
E-Mail: katrin.schlegel@smekul.sachsen.de 

Katrin Bolz

Telefon:03431 7147-63

E-Mail: katrin.bolz@smekul.sachsen.de

mailto:katrin.bolz@smekul.sachsen.de
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Sonstige Unterstützung

❙ Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen stehen Ihnen zur Unterstützung der 

Antragstellung mit DIANAweb zur Verfügung

Link unter: Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen - DIANAweb - sachsen.de

❙ Naturschutzfachberater unterstützen Sie bei naturschutzfachlichen Fragestellungen.

Link unter: Naturschutzberatung in Sachsen - Natur und Biologische Vielfalt - sachsen.de

https://www.diana.sachsen.de/beratungs-und-dienstleistungsunternehmen-4029.html
https://www.natur.sachsen.de/betriebsplan-natur-21959.html
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


